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Der Bürgermeister stellt als Vorsitzender vor Sitzungsbeginn die Beschlussfähigkeit der 

heutigen Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Fels am Wagram fest.                                     

 

 

Seitens der FPÖ-Fraktion wird vor Beginn der Gemeinderatssitzung der nachstehende 

Dringlichkeitsantrag nach § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 eingebracht: 

 

• Resolution: Gemeindefinanzen vor Bundeshaftungen schützen 
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Es wird mit 16 zu 2 Stimmen ( 2 Gegenstimmen der FPÖ-Fraktion) beschlossen die 

Behandlung dieses Dringlichkeitsantrages in der heutigen Sitzung nicht durchzuführen.  

 

 

Der Bürgermeister eröffnet im Anschluss die heutige Gemeinderatssitzung.                                      

Zu den letzten Gemeinderatssitzungsprotokollen werden keine Einwände und keine 

Stellungnahmen vorgebracht. 
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1. Ehrung der ehemaligen Feuerwehrkommandanten 

 

Es wird vorgeschlagen die Ehrung der ehemaligen Feuerwehrkommandanten analog zu den 

Gemeindefunktionären entsprechend der Anzahl der geleisteten Amtsperioden, welche in der 

Sitzung des Gemeinderates vom 05.09.2000 unter Tagesordnungspunkt 15 wie folgt geregelt 

wurde, durchzuführen: 

 

Bis zu einer Gemeinderatsperiode    Verleihung einer Ehrenurkunde 

Bis zu zwei Gemeinderatsperioden   Ehrenurkunde mit silbernen Verdienstabzeichen 

Mehr als zwei Gemeinderatsperioden    Ehrenurkunde mit goldenen Verdienstabzeichen  

 

 

Der Gemeinderat beschließt daher einstimmig Herrn Hauptbrandinspektor a.D. Ferdinand 

Emsenhuber für seine Tätigkeit als Feuerwehrkommandant vom Jahr 1998 bis zum Jahr 2016 

sowie als Unterabschnittskommandant vom Jahr 2015 bis Anfang 2026 das Goldene 

Ehrenzeichen nach § 17 der NÖ Gemeindeordnung 1973 zu verleihen. 

 

Ebenso beschließt der Gemeinderat einstimmig Herrn Oberbrandinspektor a.D. Klaus Trauner 

für seine Tätigkeit als Feuerwehrkommandant vom Jahr 2011 bis Anfang 2026 das Goldene 

Ehrenzeichen nach § 17 der NÖ Gemeindeordnung 1973 zu verleihen.   

 

Des Weiteren beschließt der Gemeinderat einstimmig Herrn Oberbrandinspektor a.D. Peter 

Wolf für seine Tätigkeit als Feuerwehrkommandant vom Jahr 2021 bis Anfang 2026 eine 

Ehrenurkunde nach § 17 der NÖ Gemeindeordnung 1973 zu verleihen.   

 

Diese Auszeichnungen sollen in einem geeigneten Rahmen übergeben werden.  
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2. Bericht über die aktuelle routinemäßige vierteljährliche Prüfungsausschusssitzung 

vom 13.03.2026 

 

Der nachstehende Prüfungsbericht der routinemäßigen angekündigten vierteljährlichen 

Gebarungsprüfung vom 13.03.2026 wird von Frau Daniela Mück als Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses dem Gemeinderat vorgetragen: 
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Zu den einzelnen Prüfpunkten liegen umfangreiche Präsentationsunterlagen vor,                 

welche auch den Mitgliedern des Prüfungsausschusses übermittelt wurden. 

 

 

Der Bürgermeister nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

 

Zu 1.:  

Das Begleitprogramm zum Tag der Felser wurde als Repräsentationsausgaben durch den 

Bürgermeister im Rahmen der laufenden Verwaltung nach § 38 Abs. 1 Zif. 3 der NÖ 

Gemeindeordnung 1973 für einen einmaligen besonderen Anlass beauftragt. Die beteiligten 

Vereine konnten einen hohen Gewinn erzielen und war die Teilnahme beim St. Pöltner 

Adventmarkt samt Bereitstellung des Christbaumes eine sehr gute Werbung für die 

Marktgemeinde Fels am Wagram. Die Hauerkapelle erhält im Sinne des gefassten 

Gemeinderatsbeschlusses eine jährliche pauschale Förderung. Ansonsten wurden keine 

„Mängel“ festgestellt.  

 

Zu 2.:  

Im Vergleich  zu sehr vielen anderen Gemeinden wurde unter den aktuellen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen ein sehr gutes finanzielles Ergebnis erreicht. Trotz dessen, dass im 

Kalenderjahr 2025 für ALLE Gemeinden Österreichs die massiv gestiegenen Umlagenkosten 

für NÖKAS, Sozialhilfe, etc., die hohe Inflation, gestiegene Zinsen, höhere Energiekosten, 

höhere Personalkosten durch die gesetzlich vorgegebenen Indexanpassungen sowie 

Aufgabenerweiterung im Kindergartenbereich, etc. deutlich zu spüren waren konnte die 

Marktgemeinde Fels am Wagram auch das sehr herausfordernde Jahr 2025 nicht nur mit einem 

positiven Haushaltspotential abschließen, sondern parallel auch wieder noch zahlreiche 

außerordentliche investive Projekte umsetzen. Es wurden hierbei nicht nur die im Voranschlag 

geplanten Projekte, sondern viele weitere, realisiert. Sämtliche der zahlreichen investiven 

Projekte wurden positiv bzw. genau kostendeckend abgeschlossen und wird daher kein 

investives Projekt negativ ins Jahr 2026 weitergeführt.  

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt ist tatsächlich der Finanzierungshaushalt wesentlich.             

Dies wurde auch mit der letzten Novelle der NÖ Gemeindeordnung nochmals verdeutlich,              

bei welchen sich die Erfordernisse für ein Konsolidierungskonzept, welches unsere Gemeinde 

im Gegensatz zu sehr vielen anderen aufgrund des finanziellen Erfolges nicht vorlegen muss, 

nach Kennzahlen aus dem Finanzierungshaushalt bzw. Haushaltspotential richten.                         

Ein negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt besteht in fast jeder Gemeinde, wobei dieses 
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einerseits aufgrund der umfangreichen jährlichen investiven Projekte in der Marktgemeinde 

Fels am Wagram und andererseits aufgrund eines mit der Eröffnungsbilanz im Jahr 2020 

bewerteten Vermögens besteht und dieses insbesondere höher ist, wenn sehr viele investive 

abschreibungsverursachende Projekte umgesetzt wurden. In unserer Gemeinde wurde dieses 

Vermögen, im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, realistisch bewertet, wodurch eine 

Abschreibung des fiktiven Vermögens besteht. Andere Gemeinden haben eine Straße oder eine 

Schule, welche am freien Markt faktisch keinen Wert hat bzw. nicht veräußert werden können, 

mit null bzw. einen Euro bewertet, wodurch keine Abschreibung entsteht.  

Grundsätzlich ist jeder Voranschlag eine Schätzung. Der regelmäßige und wiederholte 

finanzielle Erfolg verdeutlicht, dass diese Schätzungen wie immer sehr gut erfolgt sind.             

Zudem besteht im operativen Haushalt ein Gesamtdeckungsprinzip. 

Die (zwei) Vereinsmitgliedschaften sind bereits im Detailnachweis ersichtlich. Diese wurden 

aber nun noch in einer eigenen gesonderten Liste ergänzt.  

Hierzu besteht ansonsten kein weiterer Stellungnahmebedarf, da keine „Mängel“ festgestellt 

wurden.  

 

Zu 3.:  

Hierzu besteht kein Stellungnahmebedarf, da keine „Mängel“ festgestellt wurden.                         

Das Begleitprogramm zum Tag der Felser wurde durch den Bürgermeister 

als Repräsentationsausgaben im Rahmen der laufenden Verwaltung nach § 38 Abs. 1 Zif. 3 der 

NÖ Gemeindeordnung 1973 für einen einmaligen besonderen Anlass beauftragt. Die 

beteiligten Vereine konnten einen hohen Gewinn erzielen und war die Teilnahme beim St. 

Pöltner Adventmarkt samt Bereitstellung des Christbaumes eine sehr gute Werbung für die 

Marktgemeinde Fels am Wagram. Ansonsten wurden keine „Mängel“ festgestellt.  

 

Zu 4.:  

Diese Thematik wird in den nächsten Sitzungen des zuständigen Ausschusses behandelt 

werden. Hierzu besteht kein weiter Stellungnahmebedarf, da keine „Mängel“ festgestellt 

wurden.  

 

Seitens Frau GR Ulrike Loicht werden ihre Anmerkungen aus der Prüfungsausschusssitzung 

nochmals erläutert.  

Der gegenständliche Prüfungsausschussbericht wird vom Gemeinderat dementsprechend               

mit 16 zu 2 Stimmen (2 Gegenstimmen durch die FPÖ-Fraktion) zur Kenntnis genommen.  
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3. RECHNUNGSABSCHLUSS 2025 

 

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2025: 

 

1)  Zusammenfassung 

 

Trotz dessen, dass im Kalenderjahr 2025 für ALLE Gemeinden Österreichs die massiv 

gestiegenen Umlagenkosten für NÖKAS, Sozialhilfe, etc., die hohe Inflation, gestiegene 

Zinsen, höhere Energiekosten, höhere Personalkosten durch die gesetzlich vorgegebenen 

Indexanpassungen sowie Aufgabenerweiterung im Kindergartenbereich, etc. deutlich zu 

spüren waren konnte die Marktgemeinde Fels am Wagram auch das sehr 

herausfordernde Jahr 2025 nicht nur mit einem positiven Haushaltspotential abschließen, 

sondern parallel auch wieder noch zahlreiche außerordentliche investive Projekte 

umsetzen. Es wurden hierbei nicht nur die im Voranschlag geplanten Projekte,                

sondern viele weitere, realisiert. Sämtliche der zahlreichen investiven Projekte wurden 

positiv bzw. genau kostendeckend abgeschlossen und wird daher kein investives Projekt 

negativ ins Jahr 2026 weitergeführt.  

 

Dieser Vorbericht soll nachfolgend einen ausführlichen, aber möglichst leicht verständlichen, 

Überblick zum Rechnungsabschluss 2025 bieten. Der Rechnungsabschluss 2025 liegt vom 

20.02.2026 bis zum 16.03.2026 zur öffentlichen Einsicht im Gemeindeamt Fels auf und steht 

auf der Gemeindehomepage zum Download bereit. Es können hierzu Stellungnahmen 

eingebracht werden. Zu Beginn der öffentlichen Auflage haben alle Gemeinderäte sowie das 

Amt der NÖ Landesregierung eine Version erhalten. Im Auflagezeitraum wird dieser auch vom 

Prüfungsausschuss voraussichtlich am 13.03.2026 geprüft werden. Der Rechnungsabschluss 

wird auch in einer Finanzen-Ausschusssitzung am 02.03.2026 und in einer 

Gemeindevorstandssitzung am 09.03.2026 vorberaten werden. Die Beschlussfassung hierzu 

wird in einer Gemeinderatssitzung voraussichtlich am 18.03.2026 erfolgen.  
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2)  Allgemeine Erläuterung zu Rechnungsabschlüssen und Gemeindefinanzen 

 

 
Die drei wesentlichen Abschnitte von Rechnungsabschlüssen österreichischer Gemeinden 

 
Gliederung der Detailkonten in Rechnungsabschlüssen österreichischer Gemeinden 
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Österreichischer Finanzausgleich Beispieljahr 2022  

( hellblaue Bereiche beziehen sich auf die Summe aller Gemeinden) 

 
Schematische Darstellung der Einnahmenquellen aller österreichischen Gemeinden insgesamt 
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Schematische Darstellung der Ausgabenbereiche  

aller österreichischen Gemeinden insgesamt 

 

 

3)  Finanzielle Rahmenbedingungen im Jahr 2025 

 

 
DAS wesentlichste Kernproblem der letzten Jahre 

für viele österreichische Gemeinden:  

KDZ: Noch verbleibende Ertragsanteile nach Abzug der drei wesentlichen gesetzlich 

verpflichtenden Umlagen 2019, 2026 und 2029 
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KDZ: Entwicklung des Überschusses im operativen Bereich in Prozent, 2020-2029 

 
Durch die massiven (Über-) Förderungen der letzten Jahre auf Bundesebene wurde 

zeitversetzt in den Folgejahren die Inflation angetrieben. 
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Nach den zahlreichen Wahlen wurde auf Bundes- und Landesebene aus finanzieller Sicht 

wieder gegengelenkt.  
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Die Marktgemeinde Fels am Wagram konnte durch die zahlreichen Investitionen in den 

Energiebereich (LED-Straßenbeleuchtung, Pelletsheizungen, PV-Anlagen, Stromspeicher, 

etc.) rechtzeitig vor den Preisanstiegen im Energiemarkt deutlich gegenlenken.  

 
Die gesetzlich vorgegebenen jährlichen Indexanpassungen waren in den beiden 

Spitzenjahren eine große Herausforderung für die Arbeitgeber. 
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Die letzten großen Siedlungserweiterungen wurden in unserer Gemeinde im Jahr 2019 

gewidmet. Danach wurden nur mehr die bestehenden Projekte abgeschlossen.  

2025 hat sich die Anzahl der Baubewilligungen aber trotz dessen wieder erhöht.  

 
Die gesetzlich vorgegebene Höhe der Grundsteuer wurde seit über 40 Jahren nicht mehr 

angepasst.  

Die Immobilien haben im Vergleichszeitraum eine massive Wertsteigerung erfahren.  



Seite 18 
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4) Wesentliche Zahlen aus dem Rechnungsabschluss 2025 

 

Trotz dessen, dass im Kalenderjahr 2025 für ALLE Gemeinden Österreichs die massiv 

gestiegenen Umlagenkosten für NÖKAS, Sozialhilfe, etc., die hohe Inflation, gestiegene 

Zinsen, höhere Energiekosten, höhere Personalkosten durch die gesetzlich vorgegebenen 

Indexanpassungen sowie Aufgabenerweiterung im Kindergartenbereich, etc. deutlich zu 

spüren waren konnte die Marktgemeinde Fels am Wagram auch das sehr 

herausfordernde Jahr 2025 nicht nur mit einem positiven Haushaltspotential abschließen, 

sondern parallel auch wieder noch zahlreiche außerordentliche investive Projekte 

umsetzen. Es wurden hierbei nicht nur die im Voranschlag geplanten Projekte, sondern 

viele weitere, realisiert. Sämtliche der zahlreichen investiven Projekte wurden positiv 

bzw. genau kostendeckend abgeschlossen und wird daher kein investives Projekt negativ 

ins Jahr 2026 weitergeführt.  

 

 

Am Jahresende 2025 wurde wie gewohnt mit einem positiven Haushaltspotential 

abgeschlossen. Dieses hat € 136 412,13 betragen. Positiv ist zu erwähnen, dass auch alle 

investiven Projekte kostendeckend abgeschlossen wurden. Beim Gemeindestraßen- und 

Wegebau wird sogar ein Überschuss von € 43 578,08 weitergetragen.  

 

Auf dem Barweg wurden € 44 350,51 und auf dem Girokonto € 6 828 328,14 an Ausgaben 

getätigt. Das einzige und laufende Girokonto wurde am 31.12.2025 mit einem Stand von              

€ 53 313,06 abgeschlossen. Es werden € 6 000,00 an Kautionen für Gemeindewohnungen 

verwahrt.  

 

Das Gesamtvermögen der Marktgemeinde Fels am Wagram bezifferte sich zu Jahresbeginn 

2025 mit € 35 855 940,00 und erhöhte sich im Laufe des Jahres 2025 um € 298 186,15 bis zum 

31.12.2025 mit einem Endstand von € 36 154 126,15. In diesem Zusammenhang wurde die 

laufende Abschreibung für das „alte“ Vermögen berücksichtigt.  

Es wurde im Haushaltsjahr 2025 für die Umsetzung des investiven Projektes „Erneuerung und 

Sanierung der Wasserinfrastruktur“ ein vom Wasserwirtschaftsfonds mit einem Zinsenzuschuss 

gefördertes Darlehen in der Höhe von € 480 000,00 aufgenommen. Aufgrund der hohen 

Zinsenzuschüsse wurden im Jahr 2025 die Zinsausgaben in der Höhe von € 162 437,42 mit den 

Zinsenzuschüssen € 198 499,84 bei weitem gedeckt. Da zumindest im ersten Halbjahr 2025 die 

Zinsen noch höher waren wird diese Differenz im Jahr 2026 noch besser ausfallen.                      
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2025 wurden parallel rund € 369 369,75 an Schulden getilgt. Es wird seit Jahren darauf 

geachtet, dass Darlehen nur für investive Projekte aufgenommen werden, bei welchen auch ein 

Zinsenzuschuss vom Land und/oder Bund erfolgt.  

Dieser Darlehensaufnahme stehen im Jahr 2025 unzählige Projekte im investiven Haushalt mit 

über € 1,8 Millionen Umfang gegenüber. Dementsprechend konnte ein Großteil der investiven 

Projekte durch eigene Überschüsse und Förderungen von Bund und/oder Land finanziert 

werden.  

 

Die größten investiven Projekte waren im Vorjahr die folgenden: 

 

• Weiterführung der Erneuerung und Sanierung der Wasser- und 

Abwasserinfrastruktur       €      517 264,53 

• Gemeindestraßen- und Wegebau      €            424 673,05 

• Abschluss des Kindergartenzubauprojektes aus finanzieller Sicht    

         €     411 474,31 

• LED-Außenbeleuchtungen für den Fußballplatz und die Tennisspielfelder samt 

Platzerneuerung Tennisverein     €        94 468,40 

• Güterwegebau        €              91 227,42 

• Neues Elektrofahrzeug für den Gemeindebauhof      

         €       43 729,47 

 

Im Tiefbaubereich Gemeindestraßenbau, Wasserinfrastruktur, Abwasserinfrastruktur 

und Güterwegebau wurden im Jahr 2025 in Summe somit über € 1.000.000,-- investiert. 

Die Kosten für Planung, Ausschreibung und Bauaufsicht haben hierbei nur rund 5 % 

ausgemacht.  

 

Daneben erfolgten noch zahlreiche „kleinere“ investigative Projekte, welche in den 

Detailkonten des Rechnungsabschlusses ersichtlich sind. Im „laufenden“ Haushalt wurden 

neben den üblichen laufenden Ausgaben auch z.B.  

 

• Erneuerung des Flachdachteiles der Volksschule 

• Haus des Miteinanders 

• Laufende Aktualisierung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne 

• Projekte gemeinsam mit den örtlichen Vereinen wie zur Erinnerungskultur, Punschstand 

in St. Pölten, erste Angelobungsfeier des Bundesheeres in Fels seit Jahrzehnten, etc. 
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• Adaptierung von Bushaltestellen, 

• Ankauf eines kleinen Elektrofahrzeuges für den Gemeindebauhof („Tuk tuk“). 

• Neujahrskonzert, 

• Baumpflanzungen, 

• Sanierung der Friedhofsmauer mit unseren Bauhofmitarbeitern,   

• Kehrung der Gemeindestraßen,  

• „Tut gut“-Projekte wie Gesunder Gemeindebetrieb, Vorsorge aktiv, etc.  

• Kräuterinsel am Seepark Thürnthal,  

• Erneuerung von Hydranten,  

• Erneuerung eines Entwässerungsgrabens,  

• Ergänzung der örtlichen Straßenbeleuchtung,  

• Betrieb der Freizeitanlage,  

• Errichtung von Versickerungsanlagen,  

• Unterstützung zahlreicher Veranstaltungen,  

• Niederösterreichischer Krankenanstaltensprengelbeitrag,  

• Verpflichtende Sozialhilfeumlagen,  

• Monetäre und Sachförderungen (z.B. Vereinslokale, etc.) für die örtlichen Vereine 

(Feuerwehren, Sportvereine, Kulturvereine, etc.),  

• Personalausgaben, 

• Beitrage an Gemeindeverbände und -kooperationen (Abwasser, Wasser, Abfall,  

Musikschule, Schutzwasserbau, Standesamts- und Staatsbürgerschaft, 

Tourismusverbände, etc.),  

• Förderung von privaten Musikunterricht, 

• Postpartnerunterstützung, 

• Durchführung der Nachmittags- und Ferienbetreuungen,  

• Öko- und Wohnbauförderungen,  

• Winterdienst, 

• Instandhaltung und Ergänzung bei den Spielplätzen, 

• Heizkostenzuschuss und Schulstartgeldförderungen,  

• Durchführung zahlreicher Energie- und Umweltveranstaltungen,  

• Betrieb des Bauhofes uns Sammelzentrums,  

• Winterdienst,  

 

und vieles mehr umgesetzt.  
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5) Statistiken und Kennzahlen zum Rechnungsabschluss 2025 

 

 
 

Das Haushaltspotential als eine der wesentlichesten Kennzahlen ist wie in den Vorjahren 

wie gewohnt positiv. Zu erwähnen ist hierzu auch, dass parallel sämtliche investiven 

Projekte kostendeckend bzw. teilweise sogar mit einem Überschuss abgeschlossen 

wurden. Im Gegensatz zu sehr vielen anderen Gemeinden benötigt die Marktgemeinde 

Fels am Wagram daher kein Haushaltskonsolidierungskonzept. 
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Eine Erhöhung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der 

Abgabenertragsanteile, aber auch für den NÖKAS und die Sozialhilfeumlage. 

Die Marktgemeinde Fels am Wagram verzeichnete in den letzten zehn Jahren einen 

beständigen Zuzug von Bürgern. Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich 

von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem 

Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der 

Abgabenertragsanteile und darf nicht mit der Volkszahl für die Berechnung der 

Gemeinderatsmandate verwechselt werden. 

 
Die Marktgemeinde Fels am Wagram ist in den letzten Jahren deutlich über dem 

Österreichdurchschnitt gewachsen 

 (siehe Statatlas unter https://www.statistik.at/atlas/). Dies wirkt sich auf die Höhe der 

Ertragsanteile und Umlagen aus. 

https://www.statistik.at/atlas/
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Das Steigen der BRUTTO-Abgabenertragsanteile begründet sich insbesondere aufgrund der 

Erhöhung der Volkszahl.  

Die NETTO-Ertragsanteile sind jedoch aufgrund der gesetzlich verpflichtenden 

Umlagenabzüge für den Krankenanstaltensprengel, Sozialhilfeumlage, etc. deutlich 

niedriger und sind seit dem Jahr 2020 stagniert.  

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen 

Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, 

Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, 

Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden 

spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. 

Diese Abgabenertragsanteile bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.  

 
DAS wesentlichste Kernproblem der letzten Jahre für viele österreichische Gemeinden: 

 KDZ: Noch verbleibende Ertragsanteile nach Abzug der drei wesentlichen gesetzlich 

verpflichtenden Umlagen 2019, 2026 und 2029 
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Aufgrund der Steigerung der Volkszahl ist ebenfalls die NÖKAS-Umlage gestiegen. 

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen 

Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein 

Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der 

Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und 

trägt die Bezeichnung “NÖ Krankenanstaltensprengel” (§ 61 Abs. 1 NÖ 

Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG). Die Gemeinden haben an den NÖ 

Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. 

Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. 

Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren 

Beitragsleistungen bei den Gemeinden. 

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen 

Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben automatisch 

einbehalten. 
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Aufgrund der Steigerung der Volkszahl ist auch die Sozialhilfeumlage gestiegen. 

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der 

Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für 

Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land 

zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG). 

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen 

Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt. 

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde zustehenden monatlichen 

Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben automatisch 

einbehalten. 
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Die Kennzahl VSD zeigt, wie lange auf Basis des durchschnittlichen Saldos der operativen 

Gebarung die Rückzahlung der Fremdmittel dauert, ohne neue Investitionen zu tätigen. Es wird 

demnach angenommen, dass der gesamte Überschuss der operativen Gebarung zur Tilgung der 

Fremdmittel verwendet wird. Die VSD zeigt an, wie viele Jahre unter diesen Umständen für die 

vollständige Tilgung aller Fremdmittel gebraucht würden. Werte unter 3 Jahren sind 

ausgezeichnet, über 25 Jahre schlecht. Diese Kennzahl wurde weiterhin mit gut bewertet. 

 

In den letzten Jahren erfolgten insbesondere höhere Darlehensaufnahmen für Investitionen in 

den Schulkomplex wie insbesondere für den Kindergartenzubau. Diese Darlehen werden mit 

hohen Zinsenzuschüssen gefördert (z.B. NÖ Schul- und Kindergartenfonds, 

Wasserwirtschaftsfonds, etc.). Diese Zinsenzuschüsse machen mehr aus als die 

Zinszahlungen. Im Jahr 2025 wurden bisher die höchsten Zinsenzuschüsse überwiesen.  
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Die Haftungen resultieren ausschließlich aus den Darlehen des Wasserverbandes Wagram bzw. 

Abwasserverbandes Wagram West, bei welchem die Marktgemeinde Fels am Wagram 

Mitglied ist. Die Darlehen in diesen beiden Verbänden werden kontinuierlich abgebaut und 

sind beim Abwasserverband mit Ende 2025 sogar auf null gesunken. In den nächsten Jahren 

werden jedoch insbesondere beim Wasserverband Wagram größere Infrastrukturprojekte in 

Angriff genommen werden (z.B. Transportleitungen, Hochbehälter, etc.). 
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Die Einnahmen aus den Bedarfszuweisungen I (BZ I) sollen Härten bei ungünstigen 

Verhältnissen der gemeindeeigenen Steuern (z.B. Kommunalsteuer, Grundsteuer, etc.) zur 

Volkszahl ausgleichen. Z.B. können Landgemeinden naturgemäß nicht so effizient wie 

Stadtgemeinden die öffentliche Infrastruktur betreiben, da auf 100 Laufmetern einer Straße in 

einer Landgemeinde bei weitem weniger Bürgern versorgt werden können als auf 100 

Laufmetern in einer Stadt. Da die Marktgemeinde Fels am Wagram in den letzten 15 Jahren ein 

hohes Bevölkerungswachstum erfahren und gleichzeitig die Gebühren kaum bzw. nur 

geringfügig erhöht hat, steigen die BZ I. 
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Generell sind die Stromkosten durch den LED-Beleuchtungsaustausch bei der örtlichen 

Straßenbeleuchtung gesunken. Da jedoch zeitgleich die Anzahl der Leuchten wesentlich erhöht 

wurde (z.B. Siedlungserweiterungen, Radwegbeleuchtung, etc.) und auch der Strompreis 

massiv gestiegen ist, war 2025 die Kostenreduzierung beim Stromverbrauch in absoluten nicht 

auf den ersten Blick ersichtlich. Für das Jahr 2024 und 2025 im Vergleich zum Jahr 2023 

bestanden wieder bei weitem niedrigere Stromkosten. Ohne die Umsetzung des LED-

Straßenbeleuchtungstausches wären jedoch die Stromkosten seit dem Jahr 2022 bei weitem 

höher ausgefallen (ca. deutlich mehr als das doppelte). Insgesamt konnten durch die 

zahlreichen Heizungstäusche und PV-Anlagen bei den Gemeindegebäuden den gestiegenen 

Energiekosten rechtzeitig vor dem damaligen Anstieg massiv entgegengewirkt werden.                   

In der obigen Aufstellung ist auch ersichtlich, dass die kWh-Preise wie für alle in 

Österreich nach der Energiekrise nicht auf das Niveau von davor zurückgefallen sind.  
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Da die in den letzten Jahren durchgeführten zahlreichen Siedlungserweiterungsprojekte 

mittlerweile weitgehend abgeschlossen sind und die Bautätigkeiten sich in Österreich generell 

deutlich reduziert haben, stagnierten im Jahr 2025 in Vergleich zu den Vorjahren die 

Grundsteuereinnahmen.  
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Die Kommunalsteuer der örtlichen Betriebe ist in den letzten Jahren trotz der allgemeinen 

Krisensituation in Österreich doch deutlich gestiegen. Dies hängt auch mit den gesetzlich 

verpflichtenden Indexanpassungen bei den Lohnausgaben der letzten Jahre zusammen.  
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Aufgrund der zahlreichen Einfamilienwohnhausneubauten in unserem Gemeindegebiet langten 

bisher laufend hohe Beträge aus den Aufschließungsabgaben ein. Da im Jahr 2025 doch wieder 

einige Bautätigkeiten erfolgten und einige Grundstückseigentümer die Aufschließungsabgabe 

als Wertanlage entrichtet haben, war im Jahr 2025 die Aufschließungsabgabe wieder relativ 

hoch.   
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In der Marktgemeinde Fels am Wagram wird seit sehr vielen Jahren regelmäßig ein 

außerordentlich hoher Betrag in den öffentlichen Straßenbau sowie für die LED-

Straßenbeleuchtung aufgewendet. Im Jahr 2025 und insbesondere im Jahr 2026 liegt nach den 

Investitionen im Kindergartenbereich der Schwerpunkt wieder im Tiefbau.  
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6) Ausblick auf die Folgejahre 

 

Aufgrund der zuvor umfangreich beschriebenen Daten des Rechnungsabschlusses 2025 soll 

nachstehend ergänzend zum Voranschlag 2026 mit Wissenstand März 2026 folgender Ausblick 

getätigt werden: 

Trotz dessen, dass im Kalenderjahr 2025 für ALLE Gemeinden Österreichs die massiv 

gestiegenen Umlagenkosten für NÖKAS, Sozialhilfe, etc., die hohe Inflation, gestiegene 

Zinsen, höhere Energiekosten, höhere Personalkosten durch die gesetzlich vorgegebenen 

Indexanpassungen sowie Aufgabenerweiterung im Kindergartenbereich, etc. deutlich zu 

spüren waren konnte die Marktgemeinde Fels am Wagram auch das sehr 

herausfordernde Jahr 2025 nicht nur mit einem positiven Haushaltspotential abschließen, 

sondern parallel auch wieder noch zahlreiche außerordentliche investive Projekte 

umsetzen. Es wurden hierbei nicht nur die im Voranschlag geplanten Projekte, sondern 

viele weitere, realisiert. Sämtliche der zahlreichen investiven Projekte wurden positiv 

bzw. genau kostendeckend abgeschlossen und wird daher kein investives Projekt negativ 

ins Jahr 2026 weitergeführt.  

 

Die Marktgemeinde Fels am Wagram weist daher im Vergleich zu den meisten 

Gemeinden Österreichs eine sehr gute finanzielle Ausgangslage auf, welche auch investive 

Projekte ermöglicht.  

 

ABER: 

Aufgrund der in Österreich nach den zahlreichen Krisen noch immer schwierigen finanziellen 

Ausgangslage für alle Gemeinden ist es zumindest für das Jahr 2026 sehr wichtig, dass auf die 

Einhaltung des Voranschlages 2026, welcher ohnehin bereits zahlreiche geplante Projekte 

beinhaltet, geachtet wird. Darüber hinausgehende zusätzliche Großprojekte sollten erst wieder 

mit dem Voranschlag 2027 geplant und in Angriff genommen werden.  

Hierbei ist laufend und spätestens auch mit der Erstellung des Voranschlages 2027 das aktuelle 

Schwerpunktprojekt „Thürnthaler Dorfplatz“ im Hinblick auf die Gesamtprojektkosten 

dahingehend zu evaluieren, ob und welcher Kostenanteil hiervon in das Jahr 2027 mitgezogen 

werden muss. Dies insbesondere auch deshalb, da aufgrund der Projektgröße die Baudauer 

zwangsläufig bis kurz vor das Jahresende 2026 dauern wird und Teile des Projektes von der 

Tiefbaufirma erst 2027 verrechnet werden können.  
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Die praktische und finanzielle Umsetzung der in den nächsten Jahren geplanten 

Großprojekte wie beispielsweise der Thürnthaler Dorfplatz, die Erneuerung der Wasser-, 

Kanal- und Straßenbeleuchtungsinfrastruktur insbesondere auch im Zuge des 

Glasfaserausbaus, die thermische Außensanierung der Mittelschule, die Neuerrichtung 

des Musikheimes, etc. kann professionell Großteils nur nacheinander und nicht zeitgleich 

erfolgen.  

 

 

Seitens der SPÖ-Fraktion werden die Rahmenbedingungen erläutert, dass die 

gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen sich in Österreich deutlich verschlechtert haben. 

Themen wie die Anpassung des Grundsteuerhebesatzes nach über 40 Jahren durch den 

Bundesgesetzgeber oder die Besteuerung von Zweitwohnsitzern werden zu prüfen sein. 

Grundsätzlich ist jeder Voranschlag nur eine bestmögliche Schätzung und können beim 

Rechnungsabschluss Abweichungen zum Voranschlag bestehen.  

 

 

 

Seitens Frau Ulrike Loicht wird der von FPÖ-Fraktion  am 16.03.2026 abends nach Ablauf der 

kundgemachten Einsicht- und Stellungnahmefrist vom 20.02.2026 bis zum 16.03.2026 die 

nachstehend angeführte Stellungnahme erläutert. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Marktgemeinde Fels am Wagram vor der 

Beschlussfassung bei weitem länger öffentlich aufgelegt werden als gesetzlich vorgeschrieben 

und die Zustellung des Erstentwurfes bei weitem früher als in anderen Gemeinden erfolgt. 

 

 

FPÖ-Stellungnahme und Auskunftsersuchen zum  

Rechnungsabschluss Fels am Wagram 2025 

 

Aus dem vorliegenden Rechnungsabschluss 2025 ergeben sich zahlreiche, teilweise wesentliche 

Abweichungen/Überschreitungen in den einzelnen Budgetpositionen, zu denen ein 

Nachtragsbudget zur Genehmigung nicht beantragt wurde und auch nicht vorliegt. 

Aufgrund der Antragstellungen der FPÖ wird mittlerweile ordnungsgemäß bei jedem 

Gemeinderatsbeschluss der einen Kostenaufwand verursacht die Kontobedeckung aus dem 

Budget (?) im Beschluss und Protokoll angeführt. Dies ist bis zur Kritik der FPÖ am 

Rechnungsabschluss 2024 nicht erfolgt. 
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Teilweise werden diese Abweichungen lapidar im Rechnungsabschluss „gerechtfertigt“ unter 

der Erklärung „wurde auf einem anderen Konto verbucht.“ Das andere Konto wird bei dieser 

Erklärung nicht angeführt und erschwert sohin den Vergleich des Rechnungsabschlusses mit 

dem Budget, bzw. ist nicht ohne weiters nachzuvollziehen. 

Die FPÖ bringt Verständnis dafür auf, dass nach der Umstellungsphase auf VRV 2015 und den 

Drei-Komponenten Haushalt immer wieder Konten auf Empfehlung des Landes geändert und 

die Verbuchungen optimiert wurden. Dies kann jedoch nicht mehr als Erklärung für die 

Abweichungen und Hin- und Herbuchungen im Jahr 2025 gelten. 

 

Gebührenhaushalte: 

Im Zuge der Diskussion über allgemeine und erhebliche Gebührenerhöhungen 2025 hat der 

Gemeinderat auf Initiative der FPÖ die von uns beantragte Gebührenwahrheit und 

Gebührenklarheit (endlich Transparenz) nach langer Diskussion einstimmig beschlossen. 

Daraus ergibt sich in der Umsetzung, dass die Gebührenhaushalte getrennt zu führen, die 

Gebühren zweckgebunden zu verwenden sind und ein allfälliger Verlust oder Überschuss 

getrennt auszuweisen und  zu übertragen ist. Dies wurde im Rechnungsabschluss leider nicht 

umgesetzt, sodass dieser Rechnungsabschluss nicht diesem einstimmig gefassten 

Gemeinderatsbeschluss entspricht!  

 

Als Beispiele dazu werden die Wasser-, Kanal-, Friedhofsgebühren und Hundesteuer explizit 

angeführt. Zweckgebunde Vorträge/Verluste aus diesen Abgaben sind im Rechnungsabschluss 

nicht ausgewiesen. Dadurch wird die beschlossene Gebührenwahrheit gröblich verletzt. 

Insbesondere kann es nicht sein (?) dass reine Gebührenerhöhungen zu vermehrten 

Personalaufwand z.B Friedhofsgebühren führen. Konkret welcher Gebührenüberschuss ergibt 

sich 2025 bei den Friedhofsgebühren und bei der Hundesteuer, weil dies aus dem 

Rechnungsabschluss nicht ersichtlich ist, und auf welches Konto ist ein allfälliger Überschuss 

zweckgebunden vorgetragen worden? 

 

Personalkosten 

Im Rechnungsabschluss bei den Personalkosten erfolgt kein Ausweis von bestehenden 

Überstunden/Zeitausgleich und Urlaubsansprüchen zum 31.12.2025 und erfolgt auch keine 

Bewertung und Rückstellung zu den bereits erworbenen und gegen die Gemeinde zum Stichtag 

bestehenden Ansprüchen. 

Wir ersuchen um Auskunft in welcher Höhe solche Ansprüche zum 31.12.2025 bestehen, bitte 

aufgegliedert nach Bauhof,- Gemeindekanzlei sowie Kindergarten und Schule. 
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Weiters ersuchen wir um Auskunft über die Aus/Belastung der Mitarbeiter der Gemeinde 

Kanzlei/Bauhof/Kindergarten/Schule und Übermittlung der jeweils aktuellen Dienstpläne dazu. 

Bei der Kanzlei interessiert uns, insbesondere welcher Personalaufwand mit der 

Abgabeneinhebung, Verwaltung, Buchhaltung/Finanzen, Service/Kundenverkehr oder anderen 

Aufgaben kalkuliert und in den Zahlen des Rechnungsabschlusses enthalten sind. Wir sehen 

dies Zahlen auch als Grundlage an, um weitere Projekte der Zusammenarbeit mit Wagram-

Gemeinden z.B. gemeinsame Abgabenvorschreibung und -Einhebung, u.a. gemeinsam zu 

überlegen und weitere Synergieeffekte zu finden und im Sinne der Sparsamkeit der Verwaltung 

zu heben. 

 

Restmüll/Wertstoffsammlung 

Über Initiative der FPÖ, mit Rückendeckung der durchgeführten Bürgerbefragung wurde die 

Restmüll-, und Wertstoffsammlung in die Abfallentsorgung Kollersdorf gemeinsam mit 

Grafenwörth und Kirchberg verlagert. 

Unter anderem waren Anlass der FPÖ-Inititive, dass sich im Zuge der Diskussion über den 

Rechnungsabschluss 2023 herausgestellt hat, dass durch die Öffnungszeiten im Felser Bauhof 

für Wertstoffsammlung am Mittwochnachmittag und Samstagvormittag ein enormer 

Überstundenaufwand (damals über 1.000 Überstunden!) angestaut hat. 

Um die Ersparnis für Fels in Zahlen auszudrücken, ersuchen wir um Auskunft, wieviele 

Überstunden am Felser Bauhof im Rahmen der Wertstoffsammlung angefallen sind und 

welcher Wert sich bei Umrechnung Im Falle der Auszahlung dieser Ansprüche ergebe. Weiters 

welcher Betrag für Abfallentsorgung Fels über das Jahr gekürzt werden wird. 

 

Wir ersuchen dazu um Aufklärung in der Gemeinderatssitzung bzw. um schriftliche 

Stellungnahme und Erläuterung davor. 

 

FPÖ-Fraktionsobmann 

Im Gemeinderat Fels 

GGR Dr. Michael Witt 
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Hierzu wird ergänzend zu den zuvor beschriebenen sehr umfangreichen allgemeinen 

Erläuterungen wie folgt Stellung genommen: 

 

Grundsätzlich ist jeder Voranschlag eine bestmöglich Schätzung der zukünftigen Einnahmen 

und Ausgaben. Hierbei können bei derart vielen Aufgabenbereichen und Buchungskonten mit 

dem Rechnungsabschluss immer Abweichungen bestehen, insbesondere wenn viele Einnahmen 

und Ausgaben fremdbestimmt bei übergeordneten Gebietskörperschaften liegen (z.B. Umlagen, 

Ertragsanteile, Bedarfszuweisungen, etc.). Zudem gilt im operativen Haushalt das 

Gesamtdeckungsprinzip und nicht das Einzeldeckungsprinzip. Die erfolgreiche Budgetierung 

zeigt sich insbesondere dadurch, dass bisher mit jedem Voranschlag und jedem 

Rechnungsabschluss ein positives Haushaltspotential erreicht wurde. Zudem wurden im Jahr 

2025 auch alle investiven Projekte kostendeckend bzw. teilweise mit Überschüssen positiv 

abgeschlossen. Ebenso war am Jahresende das Girokonto positiv. Dieses erfolgreiche 

Ergebnisse haben insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Situation 

sehr viele Gemeinden Österreichs nicht erreicht bzw. können bei vielen Gemeinden auch keine 

investiven Projekte umgesetzt werden. Die Marktgemeinde Fels am Wagram wird aufgrund 

deren Kassenbuchführung und finanziellen Ergebnisse vom Land Niederösterreich laufend als 

Vorbildgemeinde gelobt. 

 

Bei der Wahl der Buchungskonten erfolgen zumindest mit jedem Voranschlag und jedem 

Rechnungsabschluss neue Vorgaben des Landes Niederösterreichs, da auch laufend neue 

Themen auftauchen (z.B. Verbuchung der Einnahmen aus dem jeweils aktuellen kommunalen 

Investitionsprogramm, Verbuchung der jährlichen Aufrollung aufgrund des tatsächlichen 

Endergebnisses bei den Umlagen, Verbuchung der Förderschienen aus dem aktuellen 

Finanzausgleich für die Kleinkinderbetreuung, etc.). Dies hat nicht zwangsläufig noch etwas 

mit dem „neuen“ Dreikomponentenhaushalt zu tun.  

 

Sämtliche Gebührenhaushalte sind wie gewohnt im Detailnachweis eindeutig ersichtlich und 

hatten sämtliche Gemeinderäte und Bürger fast einen Monat Zeit diesen im Detail zu lesen. 

Wie bereits sehr oft erläutert werden investive Teile des Kanal- und Wasserbaus beim 

Straßenbau verbucht, da dies förder- und steuertechnische Vorteile bietet. Vereinfacht 

beschrieben gehört zu jeder Kanal- und Wasserleitungssanierung auch die Aufgrabung und 

Wiederherstellung des gesamten Straßenaufbaus, welcher natürlich für die Kanal- und 

Wasserleitungssanierungen mitberücksichtigt werden muss. Diese Aufteilung wird laufend 

vom Steuerberater und vom Finanzamt überprüft. Hierzu erfolgte bisher noch keine einzige 
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Beanstandung. Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden jedenfalls zweckgebunden 

verwendet. Dies zeigt sich nicht nur in der jeweiligen Einzeljahresbetrachtung, sondern darüber 

hinaus in der mehrjährigen Betrachtung. Beispielsweise erfolgen heuer im Zuge des 

Tiefbauprojektes „Thürnthaler Dorfplatz“ umfangreiche Investitionen in die Kanal- und 

Wasserleitungsinfrastruktur.  

Hierdurch ergeben sich keine Überschüsse aus den laufenden Gebührenhaushalten, welche dem 

laufenden Haushalt zugeführt werden hätten können. Dies deshalb, da bei den 

Gebührenfestsetzungen darauf geachtet wird, diese so niedrig als möglich, aber so hoch als für 

die Investitionen in den jeweiligen Gebührenhaushalt unbedingt erforderlich, festgesetzt 

werden. Insbesondere beim angeführten Friedhofsbereich wird auch keine Kostendeckung 

erreicht. Die Friedhofsgebühren sind weiterhin unter dem Bezirksdurchschnitt. Mit der 

Genehmigung der Verordnung für die Friedhofsgebühren wurde vom Land Niederösterreich 

auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit den festgesetzten Gebühren noch immer keine 

Kostendeckung erreicht wird. 

 

Betreffend den Hundegebühren wurde bereits sehr oft erläutert, dass neben den eindeutig 

hierfür zuordenbaren Ausgaben wie den Hundesackerl, Hundesackerlausgabestationen, etc. 

hierzu auch die Allgemeinkosten des Personals für die Verwaltung der Hundedaten in der 

Gemeinde, für Straßenreinigung, Verfahren bei Anzeigen, etc. zu berücksichtigen sind. Eine 

darüber hinausgehende Darstellung im Voranschlag bzw. Rechnungsabschluss ist gesetzlich 

nicht vorgesehen.  

 

Nach § 83 der NÖ Gemeindeordnung 1973 sind keine Personalstunden, Überstunden bzw. 

Zeitausgleichsstunden im Rechnungsabschluss als verpflichtende Bestandteile anzuführen.  

Erst im Vorjahr 2025 wurde wieder die Thematik eines Abgabeneinhebungsverbandes auf 

Bezirksebene überprüft. Da derzeit bereits die Einhebung sehr professionell durchgeführt wird, 

wurde hiervon aber wieder abgesehen. Diese Thematik kann aber in einer der nächsten 

Sitzungen des zuständigen Ausschusses behandelt werden. Aufgrund der Auflassung des 

Sammelzentrums in Fels am Wagram konnten mittlerweile bereits Überstunden im Bauhof 

abgebaut werden und besteht hierfür bereits ein konkreter Plan für das restliche Kalenderjahr. 

Durch die Auflassung des Felser Sammelzentrums kommen einerseits die Öffnungszeiten beim 

Wertstoffsammelzentrum bei der Felser Autobahnabfahrt den Felser Gemeindebürgern zugute 

und andererseits kann das bestehende Bauhofpersonal deren Überstunden abbauen und dieses 

effizienter für andere Aufgabenbereiche eingesetzt werden. Diese Thematik kann aber in der 

nächsten Sitzung des zuständigen Ausschusses behandelt werden.  
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Nach ausführlicher Erörterung des Rechnungsabschlusses 2025, zu welchen bis zum heutigen 

Tage keine Stellungnahmen innerhalb der gegenüber den gesetzlichen Vorgaben verlängerten 

Auflagefrist eingelangt sind, wird dieser vom Gemeinderat mit 16 zu 2 Stimmen                               

(2 Gegenstimmen durch die FPÖ-Fraktion) vollinhaltlich zustimmend beschlossen.                       

Der Rechnungsabschluss 2025 ist als Anlage I) dieses Sitzungsprotokolls bezeichnet und bildet 

einen wesentlichen Bestandteil dieses Tagesordnungspunktes. 

 

 

4. Vergabe der Oberflächengestaltungs- und Leitungsverlegungsarbeiten                 

für die Neugestaltung des Thürnthaler Dorfplatzes  

 

Für dieses Projekt erfolgte im letzten halben Jahr ein umfangreicher Bürgerbeteiligungsprozess. 

Auf dieser Basis wurde die Planung und Ausschreibung durchgeführt. Hierfür liegen nun die 

Ausschreibungsergebnisse vor. Insgesamt haben elf Firmen angeboten.  

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses wird dieses Projekt wie geplant im Rahmen der im 

Voranschlag 2026 und mittelfristigen Finanzplan 2027 geplanten Summen umgesetzt werden 

können. Mit der Voranschlagsplanung 2027 ist der weitere zeitliche Ablauf der nächsten 

geplanten Projekte (Mittelschulsanierung, etc.) entsprechend abzustimmen.  

Parallel wurde bereits bei zahlreichen Förderschienen um die Finanzierung dieses Projektes 

angesucht. Insbesondere wurde beim Leuchtturm-Projekte-Wettbewerb der NÖ 

Dorferneuerung mit einem 87-seitigen Förderantrag eingereicht. Dieser Antrag liegt dem 

Protokoll bei.   

In den nachfolgenden Sitzungen ab dem zweiten Quartal werden die weiteren 

Ausführungsdetails vergeben werden (z.B. Bepflanzung, Elektrotankstelle, 

Außenmöblierungen, Trinkbrunnen, Fahrradständer, Fahrradreparaturstation, WC-Container, 

Kapellensanierung, etc.), da dann bereits alle wesentlichen Förderzusagen vorliegen werden. 

Hierfür liegen aber Großteils bereits die Angebote vergabefertig vor.  

Der Baubeginn wird voraussichtlich Anfang Juni und die bauliche Fertigstellung bis Ende 2026 

erfolgen. Eventuell wird ein Teil dieses Projektes aus budgetärer Sicht in das Jahr 2027 

weitergetragen werden.  

Aus heutiger Sicht wird heuer der Glasfaserausbau der A1Telekom in unserer Gemeinde 

zumindest in der Katastralgemeinde Thürnthal samt Fels weitergeführt werden.  
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig nach dem Vergabevorschlag der Fa. IUP ZT GmbH 

aus 3550 Langenlois die Fa. Held & Francke GmbH aus Loosdorf zum Preis in der Höhe von 

€ 684.124,32 exkl. MWSt. mit der Neugestaltung des Thürnthaler Dorfplatzes und den 

Leitungsverlegungsarbeiten in diesem Bereich zu beauftragen. Dieses Projekt ist insbesondere 

auch aufgrund der Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungsinfrastruktur erforderlich. In den 

Buchungskonten 5/612100-002001, 5/612100-002007, 5/612100-002030, 5/612100-005000, 

5/850000-004003, 5/851000-004030 und 1/851000-004030 sind hierfür in den Jahr 2026 bis 

2027 ausreichende finanzielle Mittel vorgesehen.  
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Es sind diverse Grundstücksteilungen und -ankäufe im Zuge der Neugestaltung des Thürnthaler 

Dorfplatzes geplant um die Kreuzungen und Ortseinfahrten sicherer ausführen zu können. 

Diese werden in der heutigen Gemeinderatssitzung unter den Liegenschaftsangelegenheiten 

behandelt werden: 

 

 

Nördliche Einbindung in die L14/Wienerstraße: 
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Südliche Ausfahrt Richtung Seepark Thürnthal: 
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Grundstücksteilung und Mappenberichtigung in der östlichen Zweiggasse der Kellergasse in 

Thürnthal in Zusammenhang mit dem Erhalt der Flächen in der Schloßstraße in Thürnthal: 
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5. Adaptierung der Bebauungspläne für die Wohnsiedlung Seepark Thürnthal und 

Steinagrundweg/Weinbergstraße in Fels 

 

Entsprechend den letzten Bauausschusssitzungen wurden bereits die Adaptierungen für die 

Bebauungspläne am Seepark Thürnthal und Steinagrundweg in Fels zur öffentlichen 

sechswöchigen Einsicht aufgelegt. Sämtliche betroffenen Grundstückseigentümer wurden per 

E-Mail und Post verständigt. Die Auflageunterlagen sind auch weiterhin auf der 

Gemeindehomepage abrufbereit. Die anderen Bebauungspläne sollen im zweiten oder dritten 

Quartal des heurigen Jahres im Gemeinderat behandelt werden.  
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In der öffentlichen sechswöchigen Auflagezeit ist nur eine einzige Stellungnahme eingelangt: 

 

 

Von: Zeilinger Markus <markus.zeilinger@sinnova.at>  

Gesendet: Mittwoch, 11. Februar 2026 16:45 

An: Christian Braun <Christian.Braun@fels-wagram.gv.at> 

Betreff: AW: [EXT] AW: [EXT] WG: Gemeinde Fels - Abänderung des Bebauungsplanes für 

die Wohnsiedlung Seepark Thürnthal 

 

Sehr geehrter Herr Ing. Braun, MBA MLS, 

 

danke für Ihre Ausführungen. Meine Bedenken betreffen die strassenseitig Optik, die sich 

zwangsläufig ergeben wird. Die bisher gegebene einheitliche strassenseitige Flucht der 

Gebäude zerfällt, weil diese zukünftig nicht mehr einheitlich ist. Die Gebäude können in 

individuell unterschiedlichen Abständen von 3 bis 8 Metern zur Strasse errichtet werden. Dies 

mag bei nicht-gekuppelter Bauweise vielleicht sogar optisch ansprechend sein und die strenge 

einheitliche Flucht auflockern. Aber bei gekuppelter Bauweise führt dies zu fensterlosen 

Feuermauern an den Grundstücksgrenzen und einem unansehnlichen Gesamtbild.  

 

Ich rege daher an, dass grundsätzlich an der angestrebten Regelung (3-8 Meter) und somit 

auch an den vorbereiteten Plänen festgehalten wird, aber so wie bisher der erste Bauwerber 

einer gekuppelten Grundstücksgruppe die Dachform auch für die gekuppelten 

Nachbargrundstücke festlegt auch der Abstand zur Strasse mit der ersten Baubewilligung 

festgelegt wird.  

 

Und betreffend unserer spezifischen Situation gebe ich Ihnen Recht. Das Problem bzw. die 

Situation ist bereits mit der bisher geltenden Regelung (freie  Regelung für unser 

Nachbargrundstück entgegen dem Anbauzwang 5 Meter von der Strasse für unser gekuppeltes 

Grundstück) entstanden und kann vermutlich mit einer Neuregelung auch nicht mehr beseitigt 

werden.  

 

Mit besten Grüßen 

 

 

Mag. Markus Zeilinger 
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Hierzu wird entgegnet, dass in diesem Grundstücksbereich bereits bisher eine mit dem 

Hauptgebäude bebaubare Länge von 23 m gegeben war und hierdurch versetzte Hauptgebäude 

entstehen konnten. Durch die neue Regelung wird diese Situation im Hinblick auf die 

Stellungname sogar verbessert, da straßenseitig ein variabler vorderer Bauwich von 3,00 m bis 

8,00 m vorgegeben wird, wodurch nur mehr maximal um 5,00 m versetzte Hauptgebäude 

entstehen können. Im gegenständlichen Fall sind im Bereich der Liegenschaft von Herrn 

Zeilinger ohnehin die Hauptgebäude realisiert.  

 

Die Vorteile der freien Wählbarkeit des vorderen Bauwiches zwischen 3,00 m bis 8,00 m 

überwiegen eindeutig etwaige Nachteile.  
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Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig die nachstehende Verordnung 

durchzuführen: 
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Hierzu ist keine Stellungnahme eingelangt. Der Gemeinderat beschließt dementsprechend 

einstimmig die nachstehende Verordnung vollinhaltlich durchzuführen: 
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6. Anpassung des Einheitssatzes für die Aufschließungsabgabe an den 

Baukostenindex nach dem neuen § 42a der NÖ Bauordnung 2014 

 

Mit Wirkung ab 01.03.2026 tritt eine sehr umfangreiche Novelle zur NÖ Bauordnung 2014 in 

Kraft, aufgrund welcher zahlreiche Vereinfachungen für die Bürger und Gemeinden erfolgen 

sollen.  

Unter anderem wird es nun ermöglicht, den Einheitssatz für die Aufschließungsabgabe an den 

Baukostenindex zu binden.  

Da dies genau dem im Vorjahr beschlossenen Grundsatzbeschluss zu den 

Gebührenanpassungen entspricht, wird vorgeschlagen dies entsprechend in der nächsten 

Gemeinderatssitzung zu beschließen. 

 

 

Gegenständlicher Abänderungsantrag zur NÖ Bauordnung 2014: 

 

Zu § 42a:  

Für die Gemeinden wird die Möglichkeit geschaffen, den vom Gemeinderat per Verordnung 

festzulegenden Einheitssatz der Aufschließungsabgabe (§ 38 Abs. 6) sowie die 

Ausgleichsabgaben für Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder (§ 41 Abs. 3 und 5) an 

den Baukostenindex zu binden. Dadurch wird eine automatische jährliche Erhöhung 

(Indexanpassung) ermöglicht und der Verwaltungsaufwand der Gemeinden reduziert.  

Darüber hinaus soll es möglich sein, die Indexanpassung an einen Schwellenwert zu binden. 

Erst wenn dieser überschritten ist, tritt eine Anpassung des Einheitssatz der 

Aufschließungsabgabe (§ 38 Abs. 6) bzw. der Ausgleichsabgaben für Stellplätze für 

Kraftfahrzeuge und Fahrräder (§ 41 Abs. 3 und 5) ein.  

Ausgangsbasis der Anpassung soll stets die Veränderung der Indizes von Juni des 

vorangegangenen Jahres zu Juni des aktuellen Jahres sein. Die Änderung der Beträge tritt mit 

1. Jänner des folgenden Jahres ein.  

Der angepasste Betrag ist auf volle 10 Cent zu runden und vom Bürgermeister an der Amtstafel 

kundzumachen. 
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Siehe https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-

dienstleistungen/konjunktur/baukostenindex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-dienstleistungen/konjunktur/baukostenindex
https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-dienstleistungen/konjunktur/baukostenindex
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Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig die nachstehende Verordnung 

vollinhaltlich durchzuführen: 

KUNDMACHUNG 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Fels am Wagram hat in seiner Sitzung am 18.03.2026 

folgende Abänderung der 

Verordnung über die Festsetzung des Einheitssatzes  

für die Aufschließungsabgabe gemäß § 38 NÖ Bauordnung 2014 

 

beschlossen: 

 

Die Verordnung über die Festsetzung des Einheitssatzes für die Aufschließungsabgabe wird 

wie folgt abgeändert:  

 

Der Einheitssatz für die Aufschließungsabgabe wird gemäß § 38 NÖ Bauordnung 2014 

mit  € 650,00 festgesetzt.  

Nach § 42a der NÖ Bauordnung 2014 wird dieser per Verordnung festgelegte  

Einheitssatz der Aufschließungsabgabe aber an den von der Statistik Austria 

verlautbarten Baukostenindex für den Straßenbau mit Ausgangsbasis Juni 2026 

gebunden. Ausgangsbasis für die zukünftigen Indexanpassungen ist dementsprechend 

stets die Veränderung der Indizes vom Juni des vorangegangenen Jahres zum Juni des 

aktuellen Jahres für den Straßenbau aufgrund der jeweils aktuellen Bekanntgabe der 

Statistik Austria. Die Änderung des Betrages tritt danach mit 1. Jänner des folgenden 

Jahres, somit frühestens mit 01.01.2028, ein. Als Schwellenwert wird eine 

Überschreitung von jeweils 10 % festgelegt. Erst wenn dieser überschritten wird,                  

tritt eine Anpassung des Einheitssatzes der Aufschließungsabgabe ein. Der angepasste 

Betrag ist sodann auf volle 10 Cent zu runden und vom Bürgermeister an der Amtstafel 

kundzumachen. Der ungerundete, zwei Kommastellen umfassende Betrag bildet die 

Ausgangsbasis für die nächste Valorisierung. 

 

Diese Verordnung tritt ab 01.05.2026 in Kraft.  

 

Der Bürgermeister: 

(Mag. Hannes Zimmermann) 
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7. Anpassung der Nachmittagsbetreuungstarife für den Kindergarten und                

die Tagesbetreuungseinrichtung aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

 

Aufgrund landesgesetzlicher Vorgaben sind die Tarif für die Nachmittagsbetreuung auf einem 

dem Index angepassten Tarif, jedoch zumindest € 50,-- pro Woche, vorzuschreiben, da 

ansonsten zahlreiche Landes- und Bundesförderungen für die Errichtung und den laufenden 

Betrieb des Kindergartens wegfallen würden. Dementsprechend sollte derzeit der niedrigste 

Beitrag für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten nach dem Wertsicherungsrechner 

zumindest € 68,25 betragen. 

  

Verbraucherpreisindex 

Zeitpunkt Indexwert Basis 2015 Veränderungsrate Wert in EUR 

Jänner 2017 101,8 - 50,00 

September 2025* 139,0 36,5 68,25 

Die Indexzahl für September 2025 ist ein vorläufiger Wert und kann sich bei der endgültigen 

Publikation ändern. 

 

Der Indexwert Basis 2015 hat sich von Jänner 2017 bis September 2025 um 36,5% verändert. 

Ausgehend von einem Betrag in der Höhe von 50,00 EUR im Jänner 2017 beträgt 

dieser 68,25 EUR im September 2025. Es wird daher darauf hingewiesen, dass daher mit 

spätestens September 2026 dieser Tarif aufgrund der gesetzlichen Vorgaben angepasst werden 

muss. Die Marktgemeinde Kirchberg am Wagram hat dies beispielsweise bereits im Vorjahr 

durchgeführt.  

 

 

Auszug aus dem NÖ Kindergartengesetz 2006 (NÖ KGG): 

 

§ 25 – Beiträge 

 

1. Der Besuch des Kindergartens ist für Kindergartenkinder mit Ausnahme von 

Volksschulkindern in der Zeit von Montag bis Freitag, 7.00 Uhr bis 13.00 

Uhr, kostenlos. 

2. Der Kindergartenerhalter hat für die Anwesenheit von Kindern vor 7.00 Uhr und nach 

13.00 Uhr sowie für die Anschaffung von Spiel- und Fördermaterial und 
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die Verabreichung von Mahlzeiten einen höchstens kostendeckenden Beitrag von den 

Eltern (Erziehungsberechtigten) einzuheben, wobei auf die finanzielle 

Leistungsfähigkeit der für die Kinder Unterhaltspflichtigen Bedacht zu nehmen ist. Der 

Beitrag für die Anwesenheit in der Betreuungszeit hat monatlich mindestens 

50 Euro zu betragen und ändert sich im Ausmaß des Index der Verbraucherpreise 

der Bundesanstalt Statistik Österreich, wobei Indexänderungen erst ab einer 

Erhöhung von mindestens 5 % zu berücksichtigen sind. Im Falle einer Änderung ist 

der Beitragssatz auf volle Euro aufzurunden. Eine Unterschreitung dieses Beitrages ist 

in sozialen Härtefällen zulässig. 

 

 

Derzeit werden rund 112 Kinder in unserem Kindergarten betreut. 

 

Davon besuchen rund 42 Kinder ( ca. 36 %) auch die Nachmittagsbetreuung. 

 

16 Kinder    bis 20 Stunden pro Monat 

15 Kinder    bis 40 Stunden pro Monat 

  3 Kinder    bis 60 Stunden pro Monat 

  8 Kinder über 60 Stunden pro Monat 

42 Kinder insgesamt in der Nachmittagsbetreuung 

 

Hierbei zeigt sich sehr gut wie wichtig der Sprung zwischen dem 20- und 40- Stunden-Tarif ist 

und dass dieser beibehalten werden sollte, da dies im Hintergrund für eine effiziente 

Personalplanung notwendig ist. 

 

Die Personalkosten für die Nachmittagsbetreuung sind natürlich bei weitem höher als die 

Gesamtsumme der Nachmittagsbetreuungsbeiträge.  

 

 

Gesamteinnahmen aller 42 Kinder insgesamt derzeit ca.:  € 2.920,-- 

 

Gesamteinnahmen aller 42 Kinder insgesamt zukünftig ca.: € 3.390,-- 
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Derzeitige Nachmittagsbetreuungstarife für den Kindergarten: 

 

    Bis 20 Std. Bis 40 Std.  Bis 60 Std. Mehr als 60 Std. 

 

Kirchberg  € 68,--  € 95,--  € 120,-- € 134,-- 

 

Fels BISHER  € 50,--  € 70,--  €   90,-- € 100,-- 

 

Vorschlag NEU:  € 70,--  € 80,--  €   90,-- € 100,--         ab 01.09.2026 

 

Seitens der SPÖ-Fraktion wird hierzu erläutert, dass die Kinderbetreuung einer der wichtigsten 

Aufgabenbereiche einer Gemeinde ist. Für die Entwicklung der betroffenen Kinder kann die 

öffentliche Kinderbetreuung entscheidend sein. Auch wenn die angeführten Eurobeträge gering 

sind, können diese für sozial schwache Familien sehr hoch sein. Die automatische 

Indexanpassung sollte nicht nur aus rechtlicher, sondern aus einer menschlichen Perspektive 

betrachtet werden.  

 

Der Gemeinderat beschließt aufgrund eines Antrages der FPÖ-Fraktion mit  2 zu 16 Stimmen  

(2 Stimmen Dafür seitens der FPÖ-Fraktion) nach dem verpflichtenden § 25 Abs. 2 des NÖ 

Kindergartengesetzes 2006 den Mindesttarif nicht mit € 68,-- anzupassen.  

 

Der Gemeinderat beschließt danach mit 15 zu 3 Stimmen (Gegenstimmen seitens der                 

SPÖ-Fraktion) nach dem verpflichtenden § 25 Abs. 2 des NÖ Kindergartengesetzes 2006 die 

Tarifstufen wie oben angeführt an € 70,-- bis 20 Stunden, € 80,-- bis 40 Stunden, €   90,-- bis 

60 Stunden und € 100,-- über 60 Stunden ab dem 01.09.2026 anzupassen. Diese Werte sind 

zukünftig mit Stichtag 01.09. jährlich automatisch an den Index zu binden.  
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8. Berichte und Mitteilungen 

 

Seitens des Bürgermeisters, Herrn Mag. Hannes Zimmermann, wird folgendes berichtet: 

 

• Beschlüsse der Gemeindevorstandssitzungen vom 09.02.2026 und 09.03.2026:  

o Ankauf von Möblierungen für die Volksschule 

o Beauftragung von externen Reinigungsleistungen für den Kindergarten und die 

Mehrzweckhalle 

o Befristete Verlängerung eines Dienstverhältnisses im Kindergarten 

o Adaptierung des Layouts der Gemeindemedien 

o Vergabe der Arbeiten für die Neugestaltung des Fußballplatzes 

beim Milchhaus in Stettenhof 

o Vergabe der Mitverlegung der Straßenbeleuchtung                                          

Am Gassl/Beindlgraben/Florianistraße in Gösing 

o Aktuelle Anträge für die gemeindeeigene Ökoförderung 

• Seitens der A1Telekom wurde mitgeteilt, dass ab dem 07.04.2026 die letzten Teile des 

neuen Glasfasernetzes in den Katastralgemeinden Gösing und Stettenhof aktiviert 

werden. Für Fels und Thürnthal wurde von der A1Telekom nun bekanntgegeben,                  

dass heuer der Glasfaserausbau begonnen werden wird.  

• Sitzungstermine für das zweite Quartal. Eher früher aufgrund der Vergabe der kleineren 

Gewerken für den Thürnthaler Dorfplatz, Vergabe der Straßenbaukleinsanierungen, je 

nach Baufortschritt beim Glasfaserausbau Vergabe der Sanierung der 

Wasserinfrastruktur und Darlehen hierzu, Winterdienstvereinbarung 2026/27, etc.). Z.B.  

o Ausschusssitzungen am 18.05.2026 und 19.05.2026 jeweils ab 18:00 Uhr,  

o Gemeindevorstandssitzung am Dienstag, dem 26.05.2026, um 07:30 Uhr und 

o Gemeinderatssitzung am Dienstag, 02.06.2026, um 19:00 Uhr.  

• Landarbeiterkammerwahl am 31.05.2026 

• Eintragungswoche für einige Volksbegehren vom 15.06. bis 22.06.2026 
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Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA I mit dem Zuständigkeitsbereich Finanzen, 

Wirtschaft, Liegenschaften, Feuerwehren, Herrn Vize-Bürgermeister Ludwig Güntschl,               

wird folgendes berichtet:   

 

• RECHNUNGABSCHLUSS 2025 und Ausblick aus finanzieller Sicht auf die Jahre 

2026/27 

• Diverse Liegenschaftsangelegenheiten  

• Bericht zu den regulären Neuwahlen der örtlichen Feuerwehren 

• Bericht zum neuen Fahrzeug der Feuerwehr Gösing  

 

Seitens des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden für den GRA II mit dem 

Zuständigkeitsbereich Bauen, Raumordnung, Infrastruktur, Herrn GR Ing. BM Stefan Haider, 

wird folgendes berichtet:    

• Bericht zum Projekt „Neugestaltung des Thürnthaler Dorfplatzes“  

• Berichte zu den heurigen Projekten der Netz NÖ und A1Telekom  

• Bericht zum LED-Leuchtentausch in Gösing und Stettenhof von den privaten Dächern 

weg auf freistehende Masten 

• Aktuelle Raumordnungsthemen  

• Zwischenbericht zur Adaptierung der bestehenden Bebauungspläne mit 

Bürgerbeteiligungsprozessen  

• Anpassung des Einheitssatzes der Aufschließungsabgabe an den Index aufgrund neuer 

gesetzlicher Vorgaben in der NÖ Bauordnung 2014 

• Bericht zur Neuregulierung der Pelletsheizungsanlage im Schulkomplex 

 

Seitens der Ausschussvorsitzenden für den GRA III mit dem Zuständigkeitsbereich Bildung, 

Kultur, Dorferneuerung, Soziales, Frau GGR Herta Holzinger, wird folgendes berichtet:   

 

• Bericht Verein „Art Rock“ 

• Berichte aus den Schulen, Kindergarten und Tagesbetreuungseinrichtung 

• Anpassung der Nachmittagsbetreuungstarife im Kindergarten aufgrund 

landesgesetzlicher Vorgaben 

• Konzepterstellung für die thermische Sanierung der neuen Mittelschule 

• Erneuerung der Fußballwiese beim Spielplatz Stettenhof mit dem Dorferneuerungsverein 

• Planung der Feierlichkeiten für das 100-jährige Jubiläum zur Erhebung zur 

Marktgemeinde  
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Seitens der Ausschussvorsitzenden für den GRA IV mit dem Zuständigkeitsbereich 

Gesundheit, Sport, Marktwesen, Generationen, Frau GGR Sabine Treml,                                      

wird folgendes berichtet:  

  

• Aktuelle Aktivitäten der Gesunden Gemeinde 

• Bericht zum Projekt Vitalküche für den Kindergarten und die Schulen 

• Vorbereitungen für die kommende Monatsmarkt-Saison 

• Abschlussbericht zur erfolgreichen Teilnahme örtlicher Vereine beim Christkindlmarkt in 

St. Pölten 2025 

 

Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA V mit dem Zuständigkeitsbereich Vereine, 

Landwirtschaft, Tourismus, Güterwege, gemeindeeigene Fahrzeuge und Gerätschaften,                  

Herrn GGR Erwin Stauber, wird folgendes berichtet:     

 

• Bericht über den Ankauf eines neuen Böschungsmähers. Dieser wird Anfang nächster 

Woche beim Händler vor Ort sein.  

• Bericht über die für Ende 2026/Anfang 2027 geplante Ersatzanschaffung für das 

Bauhoffahrzeug Renault Kangoo 

• Verlegung des öffentlichen Waschplatzes  

• Schaffung eines witterungsgeschützten Fahrzeugunterstandes 

• Koordinierung der Maibaumveranstaltungen 

• Koordinierung der Adventveranstaltungssaison 2026  

 

Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA VI mit dem Zuständigkeitsbereich Umwelt, 

Energie, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft, Herrn GGR Josef Mitterhofer,                                     

wird folgendes berichtet:    

 

• Erfahrungsbericht über den Beitritt zum interkommunalen Wertstoffzentrum  

• Bericht zum Erhalt des Erdreich-Preises 2026 durch Umweltminister Totschnigg und der 

hierfür durchgeführten Maßnahmen  

• Zwischenbericht zu den geplanten Elektrotankstellen-Erweiterungen laut Voranschlag 

2026/27 

• Bericht zur aktuellen Baumkatasterkontrolle 

• Am Samstag, dem 18.04.2026, ab 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr findet wieder die jährliche 

Flurreinigungsaktion statt. Es wird um zahlreiche Teilnahme ersucht.  
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Seitens des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden für den GRA VII mit dem 

Zuständigkeitsbereich Verkehr, Sicherheit, Zivilschutz, Tierwohl, Herrn GR Stefan Wiesinger, 

wird folgendes berichtet:  

 

• Bericht zum bevorstehenden Abschluss des neuen Katastrophenschutzplanes samt 

Sonderkatastrophenschutzplan für Blackout sowie gemeinsame Erarbeitung der 

Risikoanalyse  

• Bericht zu den heurigen Tiefbauprojekten des Landes Niederösterreichs im 

Gemeindegebiet  

• Bericht zur neu hergestellten Bike & Ride-Anlage beim Bahnhof in Fels. Die 

Beleuchtung der Bike & Ride-Anlage ist derzeit in den gesamten Nachtstunden in 

Betrieb. Diese sollte über einen Bewegungsmelder gesteuert werden.  

• Pilotprojekt zur Neugestaltung des öffentlichen Verkehrs – Info-Update (Online) der 

NÖVOG am 09.03.2026. Aufgrund eines Formalfehlers beim Ausschreibungsverfahre 

durch die NÖVOG wird die Fahrplanumstellung voraussichtlich erst 2027 erfolgen 

können.   

• Kostenloser E-Bike-Kurs des ÖAMTC am 13.07.2026 beim Bahnhof in Fels. 

• Meldungen der örtlichen Polizei zu aktuellen Themen  

• Busanbindung in der Früh und mittags zu den Anschlusszügen nach/aus Krems 

 

 

9. Nicht öffentliche Tagesordnungspunkte 

 

Die nachfolgenden Themen werden in einer „Nicht öffentlichen Sitzung“ behandelt und sind 

die darin gefassten Beschlüsse gesondert in einem eigenen Ordner „Nicht öffentliche 

Gemeinderatssitzungen“ abgelegt: 

 

a. Liegenschaftsangelegenheiten         

b. Personalangelegenheiten              

                         

Da sonst nichts mehr vorgebracht wird schließt der Bürgermeister um 19:45 Uhr den 

öffentlichen Teil der heutigen Gemeinderatssitzung. Direkt im Anschluss findet der nicht 

öffentliche Teil der heutigen Gemeinderatssitzung statt. 
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